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Zurückschneiden und Anpflanzen von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und 

landwirtschaftlichen Kulturen entlang der öffentlich befahrbaren Strasse. 

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassen-

raum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmer, aber auch Kinder und Erwachsene, die 

aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger 

Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassengesetz vom 4. Juni 2008 und die Strassenver-

ordnung vom 29. Oktober 2008 unter anderem das folgende Lichtraumprofil vor: 

Vorschriften für den Rückschnitt 

• Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhaltenden Luftraum 

von seitlich 50 cm bis auf die Höhe von 4,50 m hineinragen; über Geh- und Radwegen 

müssen mindestens eine Höhe von 2,50 m und ein seitlicher Abstand von 50 cm freige-

halten werden. 

• Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 

• Bei gefährlichen Strassenstellen längs öffentlicher Strassen und entlang von Radrou-

ten, insbesondere bei Kurven, Einmündungen, Kreuzungen, dürfen höherwachsende 

Bepflanzungen aller Art inkl. Geäste die Verkehrsübersicht nicht beeinträchtigen, wes-

halb je nach den örtlichen Verhältnissen ausreichende Sichtweiten freizuhalten sind. 

An diesen Stellen dürfen Anpflanzungen irgendwelcher Art die Strassenfahrbahn um 

höchstens 60 cm überragen. 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer: Lichtraumprofil prüfen und Rückschnei-

den bis 23.06.2025 

• Wir bitten alle betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer die Abstands-

vorschriften bei ihren Bepflanzungen so rasch wie möglich zu prüfen und nötigenfalls 

bis zum 23.06.2025 sowie im Verlaufe des Jahres auf das vorgeschriebene Lichtraum-

profil zurückzuschneiden. 

• Haben Sie Fragen? Die Abteilung Tiefbau und Betriebe (Tel. 031 930 11 11) erteilt gerne 

weitere Auskünfte. 

• Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen wird die Abteilung Tiefbau und Be-

triebe die Arbeit auf Kosten des Pflichtigen ausführen lassen (Ersatzvornahme). Für Un-

fälle, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, können die Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümer haftbar gemacht werden. 

Wir bitten Sie, diesen gesetzlichen Bestimmungen zugunsten der Verkehrssicherheit nachzu-

kommen. Besten Dank!  

 

Abteilung Tiefbau und Betriebe 
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